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Beginn: 18:08 Uhr Sitzung-Nr: 01/ab/002/2025
Ende: 18:55 Uhr WP.: 2024/2029
 
 

NIEDERSCHRIFT
 

über die am 20.11.2025
im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels

stattgefundene 2. Sitzung des Ausschusses für Brandschutzwesen der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels

 
Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 14.11.2025 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO)

Alle Ratsmitglieder wurden am 10.11.2025 schriftlich eingeladen.
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend:
 
Bürgermeister

Christian Burkhart  
Erster Beigeordneter
Werner Kempf  
Beigeordneter
Wolfgang Engel  
 Ausschussmitglied
Klaus Michel  
Thomas Munz  
André Wack  
Thomas Dietrich  
Matthias Dienes  
Mathias Geenen  
stellv. Ausschussmitglied
Hans-Günter Gerstle  
Schriftführer

Martina Völker  
Ferner sind anwesend
Bernd Pietsch  
Verwaltung
Frank Klos  
Marcel Ludwig  
 
Abwesend:
Beigeordneter
Ulrich Böck entschuldigt
Ausschussmitglied
Ernst Spieß entschuldigt
Christian Müller  
stellv. Ausschussmitglied
Werner Schreiner  
Fraktionsvorsitzender
Jan Emanuel  
Michael Martin  
Ferner sind anwesend
Achim Bachmann  
Christian Kiefer  
Verwaltung
Loni Haus  
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Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil

 1 Vorberatung Brandschutzetat 2026
 2 Vorberatung und Fassung eines Empfehlungsbeschlusses bzg. Satzung über Kostenersatz und 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

Vorlage: 01/823/IV/014/2025
 3 Informationen
 3.1 Sachstand Feuerwehrbedarfsplan
 3.2 Weitere Informationen
 
 
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

wurden keine erhoben. 
 
1 Vorberatung Brandschutzetat 2026
 
Frank Klos stellt dem Ausschuss den Brandschutzetat anhand einer Präsentation vor. Diese liegt der 

Niederschrift als Anlage bei. Im Ausschuss erfolgt eine kurze Diskussion zu verschiedenen Punkten.         
 
Der Ausschuss gibt dem Verbandsgemeinderat einstimmig die Empfehlung dem vorgestellten 
Brandschutzetat zuzustimmen.                                  
 
2 Vorberatung und Fassung eines Empfehlungsbeschlusses bzg. Satzung über Kostenersatz 

und Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

Vorlage: 01/823/IV/014/2025
 
Bürgermeister Burkhart informiert, dass es aufgrund der Neufassung des Landesgesetzes über den 

Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz – 

LBKG) vom 17.06.2025 sowie der Landesverordnung über Stundensätze für Feuerwehr- und andere 

Einsatzfahrzeuge vom 30.05.2025 erforderlich ist, die bestehende Satzung über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler am 

Trifels vom 09.12.2021 neu zu fassen. Er erläutert die wesentlichen Änderungen zur alten Satzung und 

weist insbesondere auf die neuen Gebührensätze für Fahrzeuge, die vorgeschlagene Kostenpauschale für 

Falschalarm einer Brandmeldeanlage sowie den Stundensatz für die Personalkosten hin. Im 

Zusammenhang mit den Personalkosten erklärt er, dass zukünftig alle Wehrangehörigen für die 

Teilnahme an Einsätzen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 € pro Stunde (5,00 € pro 

angefangene halbe Stunde) erhalten sollen. Diese Aufwandsentschädigung muss zuvor noch in die neu zu 

fassende Hauptsatzung aufgenommen werden. Bei den abrechnungsfähigen/kostenpflichtigen 

Feuerwehreinsätzen wird die Aufwandsentschädigung mit einem entsprechenden Aufschlag auf die 

Personalkosten dem Verursacher in Rechnung gestellt.  Ein Entwurf der neuen Satzung liegt der 
Niederschrift als Anlage bei. 
 
Nach kurzer Diskussion gibt der Ausschuss dem Verbandsgemeinderat einstimmig die Empfehlung dem 
Satzungsentwurf zuzustimmen.       
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 3 Informationen
 
 3.1 Sachstand Feuerwehrbedarfsplan
 
Bürgermeister Burkhart informiert den Ausschuss über den Bearbeitungsstand zum 

Feuerwehrbedarfsplan.    
 
3.2 Weitere Informationen
 
Aus dem Kreis der Feuerwehr wurde vor einiger Zeit angeregt, dass die stellvertretenden Wehrführer eine

Aufwandsentschädigung bekommen sollen. Hierzu erklärt Bürgermeister Burkhart, dass zunächst die 

Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplanes abgewartet wird und dann eine evtl. zu gewährende 

Aufwandsentschädigung in der Hauptsatzung geregelt werden müsste.  

 
Wehrleiter Pietsch informiert über Sinn und Zweck der Ausbildung für Einsätze in Tunneln. Zwei 

Feuerwehrangehörige waren bereits bei einem entsprechenden Seminar in der Schweiz. Weitere sind für 

nächstes Jahr vorgesehen.                                

 
 
 

 
 
 
 
 

Worüber Niederschrift

 
 
 
Der Vorsitzende
 

Die Schriftführerin

 
 




